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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1990

Rechtssatz

Die Steiermärkische Bauordnung räumt Nachbarn nicht schlechthin ein subjektiv-ö2entliches Recht auf Einhaltung der

einzelnen Widmungskategorien des Flächenwidmungsplanes ein. Der Nachbar hat vielmehr nur ein subjektiv-

ö2entliches Recht darauf, daß die Widmungskategorie eingehalten wird, wenn die Widmungskategorie (der zu

bebauenden Grund8äche) auch einen Immissionsschutz gewährleistet (vgl Hauer, der Nachbar im Baurecht, Au8age 2,

1986, Seite 173, sowie E vom 27.4.1989, 88/06/0134).

Im RIS seit

03.05.2001

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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